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Denkmalpflege

Die denkmalpflegerische Tätigkeit mußte infolge der Vorbereitungen für 

den Umzug der Abteilung Vorgeschichte vom Alt- in den Erweiterungsbau des 

Staatlichen Museums für Naturkunde und Vorgeschichte stark eingeschränkt 

werden. Es sind 11 weitere Erklärungstafeln angefertigt worden, so daß mit 

insgesamt 38 Tafeln der gesamte Bestand der viel besuchten Bodendenkmale 

im Bereich des Verwaltungsbezirks Oldenburg ausreichend beschildert er

scheint. In einigen Fällen - so etwa beim Gräberkomplex „Visbeker Bräuti

gam" oder beim „Pestruper Gräberfeld" - ist versucht worden, den Besuchern 

einen Eindruck von den verschiedenen Typen der Grabbauten zu vermitteln.

Funde aus dem Großsteingrab „am Moorkamp", Steinkimmen,

Gemeinde Ganderkesee

Bei Aufstellung einer Erklärungstafel vor dem Großsteingrab „am Moor

kamp" bei Steinkimmen (Gemeinde Ganderkesee, Flur 28, Flurstück 463/184) 

ist eine große Anzahl tiefstichverzierter Scherben gefunden worden (Inv.-Nr. 

7981). Dieser unerwartete Befund hat eine Untersuchung des Bereiches vor 

dem Eingang des unter Denkmalschutz stehenden Grabes ausgelöst. Obwohl 

bislang erst eine Fläche von 10 qm ergraben worden ist, konnte bereits mehr 

als ein Zentner keramischen Fundmaterials geborgen werden. Die Ausbeute an 

Flintgerät beschränkt sich auf zwei Flintquerschneider. Reste eines Bronze

röllchens stellen den einzigen Hinweis auf Schmuck dar. Ein großer Teil der 

gefundenen Keramik muß aus der Grabkammer stammen. Einige Scherben

nester, die größere zusammenhängende Gefäßteile enthielten, geben Anlaß 

zur Vermutung, daß einige Töpfe vor dem Steingrab niedergelegt worden 

sind. Es kann festgestellt werden, daß keine einzige Scherbe einer Kragen

flasche gefunden worden ist; auch Trichterbecher waren kaum vorhanden. Es 

handelt sich überwiegend um tiefstichverzierte Ware, während die unver

zierte Keramik - meist Schalen - sich mengenmäßig zwar nicht fassen läßt, 
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